
Die Wahtteitef in!Der Wahtleiter de Genieinde/des Mat kteslder Stadt

Gemeinde HeRdorf
Hannberger Strafe 5
91093 HeRdorf

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses

zur Feststellung des abschIiefenden Stichwahlergebnisses
sowie der Form der VerkUndung des vorlaufigen Ergebnisses

Amtsbezeichnung

für die Stichwahl des Ersten Burgermeisters
Datum

am 18. Mai 2025

1. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschIietenden Stichwahlergebnisses gemäf Art 19
-

Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Wochentag Datum Uhrzeit

Moritag , 19.05.2025 urn 17.00 Uhr

mum
Bezeichriunq des Gebdudes, Anschrift. Bezeichnung des Raums bzw, Zimmer-Nr.

I Rathaus Heildort, Hannberger StraRe 5, 91093 He1dorf, Sitzungssaal, OG, Zimmer Nr. 4

- C

oO
Sc

! Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohi der
Ailgemeinheit oder auf berechtigte AnsprUche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fallen berat und
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Offentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden der Offentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Grunde für die Geheimhaltung weggefaUen sind.

t Soltte ems weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfafls rechtzeitig bokannt gemacht.

en -
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2. Form der VerkQndung des varlaufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahi

- Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschlieaenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte
vorlautige Wahlergebnis durch

Form bzw. Art der Verk0ndurtg des vorlaufigen WahIergebnsses (z.B. Offentlichen Anschlag am Rathaus. Verofferttlichung im Internet, etc.)

2.1 öffentlichen Anschlag arn Rathaus

Form bzw. Art der Verkundung des vorlOufigen Wahlergebnisses (z.B. Offenttichen Anschlag am Rathaus, VerGifentlichung ni Internet, etc.)

- 2.2 Veroffentlichung auf der Homepage der VG He(?dorf

gegenüber der Offentlichkeit verkündet.

Für den 8eg1nn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund elnes
Wahlvorschlags gewahlte Personen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde-/Stadtverwaltung die Wahi ablehnen
können, ist die unter

Nr. 2.1 LIJ Nr. 2.2

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorlauflgen Wahlergebnisses entscheidend.

Datum

tçK cs&

08.05.2025 Hausam Unterschdft

Angeschlagen am: 09.05.2025 Abgenommen am:

(Amtsbtatt. Zeiturtg)

Veröffentlicht am: 09.05.2025 im/in der auf Homepage www.hessdorf.de
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